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Spezifische Bildungsziele 

Die Lehrveranstaltung bietet eine Einführung in den 
Begriff der Gerechtigkeit und hat das Ziel, die 
Grundbegriffe der Rechtsphilosophie und das Verhältnis 
zwischen Recht und Gerechtigkeit zu schildern. Im Laufe 
der Lehrveranstaltung werden einige Rechtsquellen 
interpretiert und zur Debatte gebracht. 
Keine inhaltlichen Voraussetzungen sind vorgesehen.  

 

Dozent Priv. Doz. DDr. Antonio Merlino 
Paris Lodron Universität Salzburg 
Kapitelgasse 5-7 
5020 Salzburg  
https://www.plus.ac.at/oeffentliches-
recht/fachbereich/verfassungs-und-

verwaltungsrecht/mitarbeiterinnen-vvr/externe-
lehrende/merlino/  
 

Auflistung der behandelten 
Themen 

Aus der Perspektive der Rechtsphilosophie wir der Begriff 
der Gerechtigkeit sowohl synchronisch als auch 
diachronisch betrachtet.  
Anhand des juristischen und philosophischen Denkens von 
einigen unter den bedeutendsten Interpreten der 
Gegenwart und der Vergangenheit werden die 

verschiedenen Auffassungen der Gerechtigkeit dargestellt. 
Die Verflechtung zwischen Recht und Moral wird mit 
Bezug auf gegenwärtige Krisen und Problemlagen 
erläutert und es werden die verschiedenen Rechtstheorien 

https://www.plus.ac.at/oeffentliches-recht/fachbereich/verfassungs-und-verwaltungsrecht/mitarbeiterinnen-vvr/externe-lehrende/merlino/
https://www.plus.ac.at/oeffentliches-recht/fachbereich/verfassungs-und-verwaltungsrecht/mitarbeiterinnen-vvr/externe-lehrende/merlino/
https://www.plus.ac.at/oeffentliches-recht/fachbereich/verfassungs-und-verwaltungsrecht/mitarbeiterinnen-vvr/externe-lehrende/merlino/
https://www.plus.ac.at/oeffentliches-recht/fachbereich/verfassungs-und-verwaltungsrecht/mitarbeiterinnen-vvr/externe-lehrende/merlino/


 

 

 
 

  

im Zusammenhang mit dem heute geltenden Recht 
betrachtet. Darüber hinaus werden die heute 
herrschenden Lehren mit der Geschichte und mit der 
Tradition verglichen. 

 

 


